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GRATULATION UND GLÜCKWUNSCHE

Seit dem 3. Mai 1980 "regiert" im st.gallischen Grossen Rat
Frau Präsident Johanna Nüesch von Balgach. Problematisch war
nicht, dass zum ersten Mal eine Frau das höchste Amt im Kanton

St.Gallen auszuüben hat, sondern wie Frau Nüesch in ihrer
Eigenschaft als Präsidentin anzusprechen sei. Was ist wohl
richtiger? Frau Präsidentin oder Frau Präsident. Nun man hat
sich entschieden, dass es Frau Präsident heissen soll. Der
st.gallische Grosse Rat wird also weiterhin von "einem
Präsidenten" geleitet, "der" eine Frau ist. So einfach ist das.

Zur Uebernahme dieser Aufgabe haben wir Frau Präsident Johanna
Nüesch unsere herzlichsten Glückwünsche übermittelt und ihr
eine erspriessliche Tätigkeit gewünscht.
Das Antwortschreiben von Frau Präsident Nüesch lautete wie
folgt:

Sehr geehrter Herr Stettier,
Ihre Glückwünsche anlässlich meiner Wahl zur Grossratspräsidentin

haben mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen herzlich
dafür.
Ich übernehme die mir anvertraute Aufgabe mit Freude und
in der Bereitschaft, meine Zeit und Kraft im Präsidialjähr
in besonderer Weise in den Dienst des Allgemeinwohls zu
stellen.
Das Mitteilungsblatt hat mir einen willkommenen Einblick
gewährt in die wertvolle und aktive Tätkigkeit, die der
Schweizer Verein unter Ihrer Leitung entfaltet. Der
Liechtensteiner Tag an der Olma 1979 und die damit verbundenen
Möglichkeiten des Kontaktes mit zahlreichen Vertretern
Ihres Gastlandes ist mir in lebhafter und guter Erinnerung.
Mit den besten Wünschen für die weitere Tätigkeit des
Schweizervereins und

mit freundlichen Grüssen

sig. Johanna Nüesch

*************

Zum Rücktritt von Regierungsrat Dr. Gottfried Hoby als st.gal¬
lischer Regierungsrat auf Ende Juni 1980 und zur Verleihung
der Ehrendoktorwürde durch die Medizinische Fakultät der
Universität Basel, haben wir die herzlichsten Grüsse und
Glückwünsche übermittelt. Mit unserm Brief bedankten wir uns für
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das immer grosse Verständnis, das er uns in seinem Amt als
Regierungsrat entgegengebracht hat und erinnerten an die
verschiedenen Besuche im Kreise unseres Vereins, die für uns
immer eine grosse Freude gewesen sind.
Im Antwortschreiben bedankt sich Regierungsrat Dr.Hoby herzlich

für unsere Glückwünsche und erwähnt, dass er nach
zwanzigjähriger Regierungsarbeit auf den 1. Juli 1980 mit innerer
Befriedigung in das zweite Glied zurücktrete und hoffe, dass ihm
noch etliche Jahre tätigen Ruhestandes vergönnt sein mögen.

*************

Anlässlich seines offiziellen Besuchs in Liechtenstein vom
31. Januar 1980 organisierte der Schweizer-Verein auch einen
Empfang für Bundesrat Pierre Aubert und seine Begleitung. Mit
von der Partie war auch Botschafter Anton Hegner. Botschafter
Anton Hegner, zurzeit Stellvertretender Direktor in der
Politischen Direktion des Eidgenössischen Departementes für
Auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist vom Bundesrat zum neuen
Schweizer-Botschafter in den Vereinigten Staaten von Amerika
ernannt worden. Anton Hegner übernimmt die Nachfolge von Bot-

Bei der Ankunft der hohen Gäste vor dem Hotel Schlüssle in
Vaduz. Von l.n.r.: lie.jur.François Nordmann, Fürsprecher
Dr. Bernard Dubois, Bundesrat Pierre Aubert, Botschafter Dr.
Anton Hegner, Botschafter Dr. Emanuel Diez, Präsident Werner
Stettier und Frau Aubert.



25

schafter Raymond Probst, der kürzlich zum Direktor der
Politischen Direktion und Staatssekretär ernannt wurde. Dr.Anton
Hegner wurde 1959 der Botschaft in Buenos Aires und 1962 dem

Büro des schweizerischen Beobachters bei der UNO in New York
zugeteilt. 1965 kehrte er nach Bern zurück, wo er Aufgaben in
der Sektion der Vereinten Nationen und der internationalen
Organisationen übernahm. 1969 wurde er der schweizerischen
Delegation bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) in Paris als Botschaftsrat und
Stellvertreter des Delegationschefs zugeteilt. 1973 wurde er als
erster Mitarbeiter des Missionschefs mit dem Titel eines
Ministers nach Köln versetzt. 1975 ernannte ihn der Bundesrat
zum Stellvertretenden Direktor in der Politischen Direktion
des EDA und Chef der Politischen Abteilung I und verlieh ihm
gleichzeitig den Titel eines Botschafters.
Zur Ernennung von Botschafter Dr. Anton Hegner zum neuen
schweizerischen Botschafter in den Vereinigten Staaten von
Amerika, haben wir unsere herzlichsten Grüsse und Glückwünsche
übermittelt. Das Antwortschreiben von Dr. Hegner lautet wie
folgt:

Sehr geehrter Herr Stettier
Herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zeilen, die Sie
zu meiner Versetzung nach Washington an mich gerichtet
haben. Die Botschaft in Washington ist eine interessante
und herausfordernde Aufgabe; ob sie Ereude und Genugtuung
bringt, wird die Zukunft zeigen. Die Glückwünsche kann
man jedoch in einem solchen fall gut gebrauchen.

Ich erinnere mich meinerseits gern an den Besuch Bundesrat

Auberts in Vaduz und an die Zusammenkunft mit der
Schweizer Kolonie im Fürstentum. Solche Treffen sind für
die Beamten des Departements für Auswärtige Angelegenheiten

wertvoll, da sie ihnen Ausmass und Tätigkeit der
Schweizer im Ausland verständlich machen. Ich weiss
zudem, welchen persönlichen Verdienst Sie um den Schweizer
Verein im Fürstentum Liechtenstein haben.

Mit freundlichen Grüssen

sig.A. Hegner

***************
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